
766 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalr~tes XVII. GP 

Nachdruck vom 29. 11. 1988 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXX, mit dem der 
Finanzausgleich für die Jahre 1989 bis 1992 
geregelt wird und sonstige finanzausgleichs
rechtliche Bestimmungen getroffen werden 
(Finanzausgleichsgesetz 1989 - FAG 1989) 
und das Katastrophenfondsgesetz 1986, das 
Bundesgesetz über die Errichtung des Kran
kenanstalten-Zusammenarbeitsfonds und das 
Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetz 

geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Finanzausgleichsgesetz 

Artikel I 

Finanzausgleich 
(§§ 2 bis 4 des F-VG 1948) 

T ragung der Kosten der mittelbaren Bundesverwal
tung und bestimmter mit der Besorgung der Ver
waltung von Bundesvermögen zusammenhängender 
Aufgaben 

§ 1. (1) Im Bereich der mittelbaren Bundesver
waltung (Artikel 102 B-VG) tragen die Länder den 
Personal- und Sachaufwand und die Ruhe- und 
Versorgungsgenüsse der mit der Besorgung dieser 
Verwaltung betrauten Bediensteten nach Maßgabe 
der folgenden Bestimmungen: 

1. Die Länder tragen den Aufwand für die 
Dienstbezüge der bei den Behörden der allge
meinen Verwaltung in den Ländern ein
schließlich der Agrarbehörden erster und 
zweiter Instanz in Verwendung stehenden 
Bediensteten. Unter Dienstbezügen im Sinne 
dieser Bestimmung sind alle Bezüge und 
Zuwendungen zu verstehen, auf die solche 
Bedienstete auf Grund des Dienstverhältnisses 
Anspruch haben oder die im Zusammenhang 
mit dem Dienstverhältnis gewährt werden. 

2. Die Länder tragen die Ruhegenüsse der unter 
Z 1 bezeichneten Bediensteten und die Ver
sorgungsgenüsse nach solchen Bediensteten, 
a) wenn die Ruhe- oder Versorgungsgenüsse 

in der Zeit vom 1. Oktober 1925 bis 
13. März 1938 angefallen sind, 

b) wenn sich die Bediensteten am 13. März 
1938 im Dienststand befunden haben, 

-aber in einen der nach den Bestimmungen 
des Beamten-Überleitungsgesetzes, StGB!. 
Nr. 134/1945, neu gebildeten Personal
stände nicht übernommen worden sind, 

c) wenn die Bediensteten in den neu gebilde
ten Personalstand aus Anlaß der Bildung 
nach § 7 des Beamten-Überleitungsgeset
zes oder später übernommen worden sind. 

3. Die Länder tragen den Sachaufwand der 
unter Z 1 angeführten Behörden in dem sich 
aus den jeweils geltenden Vorschriften erge
benden Ausmaß. Unter Sachaufwand- im 
Sinne dieser Bestimmung ist der gesamte 
Amtssachaufwand einschließlich aller Reise
kosten zu verstehen. 

(2) Bei den nach Art. 104 Abs. 2 B-VG den Län
-dern in der Bundesstraßenverwaltung sowie im 
Bundeshochbau und bei der Verwaltung bundesei
gener Liegenschaften übertragenen Aufgaben wird 
der damit verbundene Aufwand wie folgt getragen: 

1. Der Bund ersetzt den Ländern den Personal
und Sachaufwand im Sinne des Abs. 1 in der 
vom Land geleisteten Höhe für Bedienstete, 
die für Bau- und Erhaltungsarbeiten verwen
det werden und entweder nach Kollektivver
trag zu entlohnen sind oder Dienste verrich
ten, die nach dem Entiohnungsschemall des 
Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGB!. 
Nr. 86, zu entlohnen wären. Diese Kostentra
gungsbestimmungen gelten nicht für Bau- und 
Erhaltungsarbeiten, auf die das Wasserbau
tenfärderungsgesetz 1985, BGB!. Nr. 148, 
Anwendung findet. 
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2 766 der Beilagen 

2. Der Bund ersetzt den Ländern den mit der 
Besorgung dieser Geschäfte entstehenden 
Aufwand für die Erfüllung der übertragenen 
Projektierungs-, Bauaufsichts-, Bauoberlei
tungs-,· Bauführungs- und Verwaltungsaufga
ben wie folgt: 

a) durch eine Pauschalabgeltung von 10 vH 
im Buridesstraßenbau und 12 vH im Bun
deshochbau und bei der Verwaltung bun
deseigener Liegenschaften. Die Pauschal
abgeltung umfaßt auch den mit der Her
anziehung Dritter zur Besorgung dieser 
Geschäfte verbundenen Aufwand, soweit 
die Besorgung nicht durch Personal des 
Landes vorgenommen wird. Die Pauschal
abgeltung ist bezogen auf die gesamten 
innerhalb eines Finanzjahres angefallenen 
voranschlagswirksamen Ausgaben, die 
vom Landeshauptmann als anweisendem 
Organ gemäß § 5 Abs. 2 Z 2 Bundeshaus
haltsgesetz, BGBI. Nr. 213/1986, im Rah
men der ,,Auftragsverwaltung" des Bun
des im jeweiligen Land geleistet wurden, 
nach Abzug des Pauschalabgeltungsbetra
ges und des Personal- und Sachaufwandes 
nach Z 1. Auf die Pauschalabgeltung leie 
stet der Bund monatlich Abschlagszahlun
gen gleichzeitig mit der Überweisung der 
Baukredite inder Höhe des auf die 
gesamten voranschlagswirksamen Ausga
ben des Vormonates bezogenen Pauscha
les. Mit Vorliegen des Bundesrechnungs
abschlusses erfolgt die Endabrechnung; 

b) durch eine Abgeltung des Aufwandes im 
Ausmaß der nachweisbaren Fremdkosten 
für Projekte, wenn im Hochbau die Aus
führung der vom Bund angeordneten Pro
jekte nicht binnen drei Jahren nach Pla
nungsabschluß in Angriff genommen oder 
deren Planung ausdrücklich eingestellt 
wird. Im Straßen bau, wenn bei den im 
Einvernehmen mit dem Bund erstellten 
Planungen folgende Umstände vorliegen: 
ba) Vom Bund angeordnete Varianten zu 

generellen Projektierungen, sofern zu 
diesen bereits drei vom Bund zustim
mend zur Kenntnis genommene 
generelle Projekte vorliegen. 

bb) Detailprojekte, deren Ausführung 
nicht binnen fünf Jahren ab Geneh
migung beginnt. 

bc) ;lusätzlieh vom Bund angeordnete 
generelle Projektierungen, wenn 
bereits ein vom Bund zustimmend zur 
Kenntnis genommenes Detailprojekt 
vorliegt. 

bd) Projektierungen und Bauaufsichten 
für Raststationen an Autobahnen und 
Schnellstraßen. 

be) Projekte für Strecken, für die eine 
Verordnung gemäß § 4 des Bundes-

straßengesetzes 1971 zugrunde lag, 
die jedoch aufgehoben wurde. 

bf) Projekte, die an Dritte abgetreten 
wurden. 

3. Der Bund trägt den sonstigen Aufwand bei 
der Bundesstraßenverwaltung, beim Bundes
hochbau und bei der Verwaltung bundeseige
ner Liegenschaften unmittelbar. 

T ragung des Aufwandes für die Ausgleichszulagen 

§ 2. Der Bund trägt die nach dem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz, BG BI. N r. 189/1955, 
nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, 
BGBI. Nr. 56011978, nach dem Bauern-Sozialversi
cherungsgesetz, BGBI. Nr.559/1978, und nach 
dem Sozialversicherungsgesetz der freiberuflich 
selbständig Erwerbstätigen, BGBI. Nr.624/1978, 
ausgezahlten Ausgleichszulagen. 

Ersatz von Besoldungskosten für die Landes- und 
Religionslehrer 

§ 3. (1) Der Bund ersetzt den Ländern von den 
Kosten der Besoldung (Aktivitätsbezüge) der unter 
ihrer Diensthoheit stehenden Lehrer einschließlich 
der Landesvertragslehrer (im folgenden Landesleh
rer genannt) 

L an öffentlichen allgemeinbildenden Pflicht
schulen 100 vH, 

2. an berufsbildenden Pflichtschulen im Sinne 
des Schulorganisationsgesetzes, BGBI. 
Nr.242/1962, und an land- und forstwirt
schaftlichen Berufs- und Fachschulen 50 vH. 

(2) Den Aufwand, der auf Grund des § 7 des 
Bundesgesetzes betreffend den Religionsunterricht 
in der Schule, BGBI. Nr. 190/1949, von den Län
dern zu tragen ist, ersetzt der Bund in der gleichen 
Höhe, die für den Ersatz der Aktivitätsbezüge der 
Landeslehrer jener Schulen vorgesehen ist; an 
denen die Religionslehrer tätig sind. 

(3) Weiters ersetzt der Bund den Aufwand an 
Dienstzulagen gemäß § 59 a Abs. 4 und 5 und § 60 
Abs.6 bis 8 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. 
Nr. 54, sowie den Aufwand an Nebengebühren für 
Landeslehrer, die Bundesaufga.ben im Bereich der 
Pädagogischen und Berufspädagogischen Akade
mien sowie der Pädagogischen Institute erfüllen, in 
voller Höhe. 

(4) Die Bestimmungen über die Tragung der 
Kosten der Subventionierung von Privatschulen 
nach den §§ 17 bis .21 des Privatschulgesetzes, 
BGBI. Nr. 244/1962, bleiben unberührt. 

(5) Der Bund ersetzt den Ländern den Pensions
aufwand für die im Abs. 1 genannten Lehrer sowie 
für die Angehörigen und Hinterbliebenen dieser 
Lehrer in der Höhe des Unterschiedsbetrages zwi
schen dem Pensionsaufwand für diese Personen 
und den für die im Abs. 1 genannten Lehrer von 
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den Ländern vereinnahmten Pensions beiträgen, 
besonderen Pensions beiträgen und Überweisungs
beträgen. 

(6) Zu den Kosten der Besoldung nach den 
Abs. 1 und 5 gehören alle Geldleistungen, die auf 
Grund der für die im Abs, 1 genannten Lehrer, ihre 
Angehörigen und Hinterbliebenen geltenden 
dienstrechtlichen und sozialversicherungsrechtli
chen Vorschriften zu erbringen sind. Ferner gehö
ren zu diesen Kosten die Dienstgeberbeiträge nach 
dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBI. 
Nr. 376. Der Aufwand, der durch die Gewährung 
von Vorschüssen entsteht, ist von den Ersätzen aus
genommen. 

(7) Auf die Ersätze nach den Abs. 1, 2, 3 und 5 
sind auf Grund monatlicher Anforderungen der 
Länder so rechtzeitig Teilbeträge zu überweisen, 
daß die Auszahlung der Bezüge zumFälligkeitstag 
gewährleistet ist. Die Teilbeträge sind am Ende des 
Rechnungsjahres abzurechnen. Für diesen Zweck 
haben die Länder Jahresberichte vorzulegen. 

Landesumlage 

§ 4. Die Landesumlage darf 8,3 vH der unge
kürzten rechnungsmäßigen Ertragsanteile der 
Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesab
gaben (§ 10 Abs. 1 erster Satz) nicht übersteigen. 

Voraussetzungen für die Aufnahme von Verhand
lungen 

§ 5. (1) Der Bund hat mit den am Finanzaus
gleich beteiligten Gebietskörperschaften vor der 
Inangriffnahme steuerpolitischer Maßnahmen, die 
für die Gebietskörperschaften mit einem Ausfall an 
Steuern, an deren Ertrag sie beteiligt sind, ver
knüpft sein können, Verhandlungen zu führen. Das 
gleiche gilt für Mehrbelastungen, die als Folge von 
Maßnahmen des Bundes am Zweckaufwand der 
Gebietskörperschaften zu erwarten sind. 

(2) Zur Teilnahme an diesen Verhandlungen 
sind für die Gemeinden deren Interessenvertretun
gen, das sind der Österreichische Städtebund und 
der Österreichische Gemeindebund, berechtigt. 

Artikel II 

Abgabenwesen 
(§§ 5 bis 11 des F-VG 1948) 

A. Au s s eh I i e ß I ich e B und e s ab gab e n 

§ 6. Ausschließliche Bundesabgaben sind 
1. die Körperschaftsteuer, die Abgabe von 

Zuwendungen, 'die Vermögensteuer, der Bei
trag nach dem W ohnhaus-Wiederaufbauge
setz, der Wohnbauförderungsbeitrag, der Bei
trag von land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben und der Dienstgeberbeitrag zum 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, die 
Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen 

Betrieben, das Erbschaftssteueräquivalent, die 
Sonderabgabe von Banken; 

2. die Tabaksteuer, die Bundesmineralölsteuer, 
die Schaumweinsteuer und die Abgabe auf 
Stärkeerzeugnisse, der Absatzförderungsbei
trag auf Milch; 

3. die Stempel-und Rechtsgebühren mit Aus
nahme der Gebühren von Wetten anläßlich 
sportlicher V era~staltungen im Gebiete nur 
eines Bundeslandes (einer Gemeinde), die 
Konsulargebühren, die Punzierungsgebühren, 
die Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren 
sowie alle sonstigen Gebühren und gebühren
artigen Einnahmen der einzelnen Zweige der 
unmittelbaren Bundesverwaltung, die Kapital
verkehrssteuern, die Versicherungssteuer, der 
Straßenverkehrsbeitrag, der Außenhandels
förderungsbeitrag, die Sonderabgabe von 
Erdöl; 

4. die Ein- und Ausfuhrzölle samt den zollge
setzlich vorgesehenen Ersatzforderungen und 
den im Zollverfahren auflaufenden Kosten, 
die neben den Zöllen erhobenen Monopolab
gaben sowie die mit den Zöllen erhobenen 
inneren Steuern, Steuerausgleiche und 
Lizenzgebühren, soweit sie nicht nach § 7 
gemeinschaftliche Bundesabgaben sind, die 
Ausfuhrabgaben, die Monopolabgaben mit 
Ausnahme der Spielbankabgabe, der 
Abschöpfungsbetrag nach dem Zuckergesetz, 
der Abschöpfungsbetrag und die Ausgleichs
abgabe nach dem Stärke gesetz, die Aus
gleichsabgabe nach dem Ausgleichsabgabege
setz, die Abgaben nach dem Antidumpingge
setz; 

5. Vom Aufkommen an 
a) Körperschaftsteuer sind 2,29 vH für 

Zwecke des Familienlastenausgleiches 
sowie 2,29 vH für Zwecke des Katastro
phenfonds und 1,082 vH für Zwecke des 
Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds und 

b) Wohnbauförderungsbeitrag sind 9,45 vH 
für Zwecke des Umwelt- und Wasserwirt
schaftsfonds 

zu verwenden. 

B. Zwischen Bund und Ländern 
(G e m ein den) g e t eil t e Ab gab e n 

§ 7. (1) Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind 
die Einkommensteuer - veranlagte Einkommen
steuer einschließlich Abzugsteuer gemäß § 99 EStG 
1988, BGBI. Nr. 400, Lohnsteuer, Kapitalertrag
steuer I (§ 93 Abs.2 Z 1 und 2 EStG 1988) und 
Kapitalertragsteuer Ir (§ 93 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 
EStG 1988) -, die Umsatzsteuer, die Biersteuer, 
die Abgabe von alkoholischen Getränken, die 
Mineralölsteuer, die Erbschafts- und Schenkungs
steuer, die Grunderwerbsteuer, die Bodenwertab
gabe, die Kraftfahrzeugsteuer, die Spielbankab
gabe, der Kunstförderungsbeitrag, der Kulturgro
schen und die Energieverbrauchsabgabe. Die Tei-

2 
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lung der beiden zuletzt genannten Abgaben zwi
schen dem Bund und den Ländern (Wien als Land) 
und die Auf teilung der Ertragsanteile der Länder 
bleiben der bundesgesetzlichen Regelung vorbehal-' 
ten. 

(2) Der Teilung unterliegt der Reinertrag der 
Abgaben, der sich nach Abzug der Rückvergütun
gen und der für eine Mitwirkung bei der Abgaben
einhebung allenfalls gebührenden Vergütungen 
ergibt. Nebenansprüche im Sinne der Bundesabga
benordnung, BGBI. Nr. 194/1961, unterliegen 
nicht der Teilung. 

Vor der Teilung sind abzuziehen 
1. bei der Einkommensteuer nach Abzug des im 

§ 39 Abs. 5 lit. ades Familienlastenausgleichs
gesetzes 1967, BGBI. Nr. 376, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI. Nr.132/1987, 
genannten Betrages, der dem Ausgleichsfonds 
für Familienbeihilfen zuzuweisen ist, 
a) ein Anteil in 'der Höhe von 2,29 vH des 

Aufkommens für Zwecke des Familienla
stenausgleiches, 

b) ein Anteil in der Höhe von 2,29 vH des 
Aufkommens für Zwecke des Katastro
phenfonds, 

c) eil) Anteil in der Höhe von 1,082 vH des 
Aufkommens für Zwecke des Umwelt
und Wasserwirtschaftsfonds; 

2. bei der Umsatzsteuer 
a) ein Anteil in der Höhe von 0,9459 vH des 

Aufkommens, der für den Krankenanstal
ten-Zusammenarbeitsfonds zu verwenden 
ist, 

b) ein Anteil in der Höhe von 0,762 vH des 
Aufkommens, der für den Umwelt- und 
Wasserwirtschaftsfonds zu verwenden ist. 

Veranlagte Einkommensteuer 

Bei der Kapitalertragsteuer II sind keine Anteile für 
die unter Z 1 angeführten Fonds abzuziehen. 

(3) Die für den Umwelt- und Wasserwirtsc\1afts
fonds bestimmten Anteile gemäß § 6 Z 5 lit. a u'nd b 
sowie gemäß § 7 Abs. 2 Z 1 lit. c sind vierteljährlich 
in dem Monat, der dem Quartalsende folgt, zu 
überweisen. ' 

(4) An den Krankenanstalten-Zusammenarbeits
fonds und an den Umwelt- und Wasserwirtschafts
fonds sind auf die gemäß § 7 Abs. 2 Z 2 lit. a und b 
zu leistenden Zahlungen monatliche Vorschüsse zu 
leisten, deren Höhe sich nach den Bestimmungen 
über die Berechnung der Vorschüsse auf die 
Ertragsanteile der Gemeinden an der Umsatzsteuer 
zu richten hat. Diese Vorschüsse sind zu den 
gesetzlichen Terminen der Vorschußleistungen auf 
die Ertragsanteile der Gemeinden an den gemein
schaftlichen Bundesabgaben zu übeJ;Weisen. Die 
Zwischenabrechnung und die endgültige Abrech
nung hat im Rahmen der Abrechnung der V or
schüsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaft
lichen Bundesabgaben im Sinne des § 11 Abs. 1 zu 
erfolgen. Übergenüsse oder Guthaben der Fonds 
sind hiebei auszugleichen. 

(5) Die Kosten der Einhebung der gemeinscha'ft
lichen Bundesabgaben trägt der Bund. 

§ 8. (1) Die Erträge der im § 7 Abs. 1 angeführ
ten gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit Aus
nahme des Kulturgroschens, der Energiever
brauchsabgabe und der Spielbankabgabe werden 
zwischen dem Bund, den Ländern (Wien als Land) 
und den Gemeinden (Wien als Gemeinde) in fol
gendem Hundertsatzverhältnis geteilt: 

Bund Länder Gemeinden 

einschließlich Abzugsteuer ......................... . 48,582 
63,167 
19,891 
47,000 
69,412 
17,000 
40,000 
88,559 
70,000 

27,385 24,033 
Lohnsteuer ...................................... . 
Kapitalertragsteuer I .............................. . 
Kapitalertragsteuer II ............................. . 
Umsatzsteuer .................................... . 
Biersteuer ....................................... . 
Abgabe von alkoholischen Getränken ................ . 
Mineralölsteuer .................................. . 
Erbschafts- und Schenkungssteuer .................. . 
Grunderwerbsteuer ............................... . 
Boden~ertabgabe ................................ . 
Kraftfahrzeugsteuer .............................. . 
Kunstförderungsbeitrag ........................... . 

4,000 
4,000 

50,000 
70,000 

20,649 
13,352 
30,000 
18,793 
57,000 
30,000 

8,638 
JO,OOO 

50,000 
30,000 

16,184 
66,757 
23,000 
11,795 
26,000 
30,000 
2,803 

96,000 
96,000 

(2) Die Teile der Erträge der gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben, die gemäß Abs. 1 auf die Länder 
und Gemeinden entfallen, werden auf die Länder 
und länderweise auf die Gemeinden nach den fol
genden Schlüsseln aufgeteilt: 

1. bei der veranlagten Einkommensteuer ein
schließlich Abzugsteuer auf die Länder 26,702 
Hundertteile nach dem örtlichen Aufkommen 
und 0,683 Huridertteile nacH den länderwei
sen Anteilen der Gemeind~n an ?en gemein-
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schaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbank
abgabe; auf die Gemeinden zu drei Fünf tein 
nach dem länderweisen Aufkommen an dieser 
Steuer und zu zwei Fünf tein nach dem län
derweisen Aufkommen an Gewerbesteuer 
(nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbe
kapital); 

2. bei der Lohnsteuer auf die Länder 20,229 
Hundertteile nach der Volkszahl und 0,420 
Hundertteile nach den länderweisen Anteilen 
der Gemeinden an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben ohne Spielbankabgabe; auf 
die Gemeinden nach dem abgestuften Bevöl
kerungsschlüssel ; 

3. bei der Kapitalertragsteuer I auf die Länder 
und Gemeinden, bei der Erbschafts- und 
Schenkungssteuer und bei der Kraftfahrzeug
steuer auf die Länder und bei der Grunder
werbsteuer und der Bodenwertabgabe auf die 
Gemeinden nach dem örtlichen Aufkommen; 

4. bei der Kapitalertragsteuer II auf die Län
der 21 Hundertteile nach der Volkszahl und 
9 Hundertteile nach dem örtlichen Aufkom
men an veranlagter Einkommensteuer ein
schließlich Abzugsteuer; auf die Gemeinden 
nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel; 

5. bei der Umsatzsteuer auf die Länder 17,978 
Hundertteile nach der Volkszahl, 0,545 Hun
dertteile zu einem Sechstel auf Wien als Land 
und zu fünf Sechsteln auf die Länder ohne 
Wien nach der Volkszahl und 0,270 Hundert
teile nach den länderweisen Anteilen -der 
Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bun
desabgaben ohne Spielbankabgabe; auf die 
Gemeinden 4,616 Hundertteile nach der 
Volkszahl, 5,897 Hundertteile nach dem 
abgestuften Bevölkerungsschlüssel und 1,282 
Hundertteile nach dem länderweisen Auf
kommen an Gewerbesteuer (nach dem 
Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital) ; 

6. bei der Biersteuer auf die Länder und 
Gemeinden nach dem länderweisen Ver
brauch von Bier; 

7. bei der Abgabe von alkoholischen Getränken 
auf die Länder und Gemeinden nach der 
Volkszahl; 

8. bei der Mineralölsteuer auf die Länder und 
Gemeinden zu je einem Viertel nach der 
Volkszahl und der Gebietsfläche und zu je 
einem Sechstel a) nach dem länderweisen 
Aufkommen an Kraftfahrzeugsteuer, b) nach 
dem länderweisen Aufkommen an Gewerbe
steuer (nach dem Gewerbeertrag und dem 
Gewerbekapital) und schließlich c) unter 
Zugrundelegung folgender Straßenkilometer 
des befestigten und unbefestigten Straßennet
zes - ohne Bundesstraßen und ohne Geh
und Wanderwege -, und zwar: Burgenland 
3 436, Kärnten 5 398, Niederösterreich 
22278, Oberösterreich 14215, Salzburg 
3051, Steiermark 11 472, Tirol5 022, Vorarl-

berg 1 862 und Wien 2068, sohin zusammen 
68802 km; 

9. beim Kunstförderungsbeitrag auf die Länder 
nach der V olkszah!. 

(3) Die Volkszahl bestimmt sich nach dem vom 
Österreichischen Statistischen Zentralarrit auf 
Grund der letzten Volkszählung festgestellten 
Ergebnis. Dieses Ergebnis wirkt mit dem Beginn 
des dem Stichtag der VolksZählung nächstfolgen
den Kalenderjahres. Der abgestufte Bevölkerungs
schlüssei wird folgendermaßen gebildet: 

Die ermittelte Volkszahl der Gemeinden wird 
bei Gemeinden mit höchstens 

10 000 Einwohnern mit. . . . . . . . . . . . . . . . 1 'h, 
bei Gemeinden mit 10001 bis 20000 Ein
wohnern mit. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 173, 
bei Gemeinden mit 20 001 bis SO 000 Ein
wohnern und bei Städten mit eigenem Sta-
tut mit höchstens 50 000 Einwohnern mit. 2 
und bei Gemeinden mit über 50 000 Ein
wohnern und der Stadt Wien mit. . . . . . .. 2'h 

vervielfacht. Für die Gemeinden, die auf Grund des 
Gebietsänderungsgesetzes, BGB!. Nr. 110/1954, an 
das Bundesland Niederösterreich rückgegliedert 
worden sind, ist in jedem Fall der für die Stadt 
Wien geltende Vervielfältiger anzuwenden. Die 
länderweise Zusammenzählung der so ermittelten 
Gemeindezahlen ergibt die abgestuften Bevölke
rungszahlen der Länder. 

(4) Zur Feststellung des länderweisen örtlichen 
Verbrauches von Bier haben die Inhaber von Her
stellungsbetrieben (§ 9 des Biersteuergesetzes 1977, 
BGB!. Nr. 297) und die Inhaber von Bearbeitungs
betrieben (§ 12 des Biersteuergesetzes 1977) sowie 
Unternehmer, die Bier importieren, die Biermen
gen, die zum Verbrauch im Inland abgesetzt wer
den, gesondert nach Ländern aufzuzeichnen. Aus 
den Aufzeichnungen müssen die Biermengen und 
das Land, in das diese verbracht wurden, zu erse
hen sein. Als abgesetzt gelten auch die in den Her
stellungsbetrieben oder Bearbeitungsbetrieben ver
brauchten Biermengen. 

(5) Die Biermengen gelten als in dem Land zum 
Verbrauch abgesetzt, in das diese vom Inhaber des 
Herstellungsbetriebes oder des Bearbeitungsbetrie
bes, vom Importeur oder bei Abholung aus dem 
Herstellungsbetrieb oder dem Bearbeitungsbetrieb 
vom gewerblichen Abnehmer verbracht werden. 

(6) Die Aufzeichnungen sind jeweils mit dem 
letzten Tag eines jeden Monates abzuschließen und 
die Abschlußzahlen monatlich in eine Nachweisung 
nach einem vom Bundesministerium für Finanzen 
zu bestimmenden Muster zu übertragen. Die Nach
weisungen sind zweifach auszufertigen. Eine Aus
fertigung ist spätestens bis zum 25. des folgenden 
Monates an die Finanzlandesdirektion für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland vorzulegen. Die 
andere Ausfertigung ist mindestens drei Jahre auf
zubewahren. 
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(7) Die Inhaber von Herstellungsbetrieben und 
die Inhaber von Bearbeitungsbetrieben sowie 
Unternehmer, die Bier importieren, sind verpflich
tet, den von der Abgabenbehörde hiezu beauftrag
ten Organen Einsicht in die Geschäftsaufzeichnun
gen zu gewähren und jene Auskünfte zu erteilen, 
die erforderlich sind, um die gemäß Abs. 4 und 6 zu 
führenden Aufzeichnungen auf ihre Richtigkeit zu 
prüfen. 

(8) Der Reinertrag der Spielbankabgabe ist auf 
den Bund, auf die Länder (Wien als Land) und auf 
die Gemeinden (Wien als Gemeinde) aufzuteilen. 
Die Auf teilung auf die Länder und Gemeinden hat 
hiebei nach dem örtlichen Aufkommen zu erfolgen, 
wobei die Auf teilung des Gemeindeanteiles an der 
Spielbankabgabe . ausschließlich auf jene Gemein
den zu beschränken ist, in denen eine Spielbank 
betrieben wird. Es erhalten· der Bund 60 vH, die 
Länder 5 vH und die Gemeinden 35 vH bis zu 
einem jährlichen Aufkommen je Gemeinde von 
10 Millionen Schilling; von dem darüberliegenden 
Aufkommen erhalten der Bund 70 vH, die Länder 
15 vH und die Gemeinden 15 vH. 

§ 9. Wenn die Summe der Ertragsanteile Wiens 
als Land und Gemeinde an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben 33 vH der entsprechenden Ertrags
anteile der Länder und Gemeinden einschließlich 
Wien übersteigt, fällt der Mehrbetrag je zur Hälfte 
den Ländern außer Wien und den Gemeinden 
außer Wien zu. Ein Betrag zwischen 30,4 und 
33 vH wird in jedem Fall zu einem Viertel auf die 
Länder außer Wien und zu einem Viertel auf die 
Gemeinden außer Wien aufgeteilt. Die Auf teilung 
erfolgt auf die Länder nach der Volkszahl, auf die 
Gemeinden nach dem abgestuften Bevölkerungs
schlüssel. 

§ 10. (1) Zum Zwecke der Ermittlung der 
Ertragsanteile der Gemeinden an den gemein
schaftlichen Bundesabgaben mit Ausnahme der 
Spielbankabgabe werden zunächst - nach Aus
scheidung der auf Wien als Gemeinde entfallenden 
Quote - die Ertragsanteile auf die Gemeinden 
länderweise unter Beachtung der im § 8 Abs. 2 
angeführten Schlüssel rechnungsmäßig aufgeteilt. 
Von den so länderweise errechneten Beträgen sind 
13,5 vH auszuscheiden und den Ländern zu über
weisen; sie sind für die Gewährung von Bedarfszu
weisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 
bestimmt (zweckgebundene Landesmittel). 

(2) Die restlichen 86,5 vH sind als Gemeindeer
tragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesab
gaben durch die Länder an die einzelnen Gemein
den nach folgendem Schlüssel aufzuteilen : Vorerst 
erhalten jene Gemeinden, deren Finanzkraft im 
Vorjahr den Finanzbedarf nicht erreicht hat, 30 vH 
des Unterschiedsbetrages zwischen Finanzbedarf 
und Finanzkraft. Die verbleibenden Ertragsanteile 
sind nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel 

(§ 8 Abs. 3 dritter Satz) auf alle Gemeinden des 
Landes zu verteilen. 

(3) Der Finanzbedarf jeder Gemeinde wird 
ermittelt, indem die Landesdurchschnittskopfquote 
der Finanzkraft des Vorjahres mit der abgestuften 
Bevölkerungszahl der Gemeinde (§ 8 Abs. 3 dritter 
Satz) vervielfacht wird. Die Landesdurchschnitts
kopfquote ergibt sich aus der Finanzkraft (Abs. 4) 
aller Gemeinden des Landes, geteilt durch die 
Volkszahl des Landes (§ 8 Abs. 3 erster Satz). 

(4) Die Finanzkraft wird ermittelt durch Heran
ziehung 

1. der Grundsteuer für Steuergegenstände 
gemäß § 1 Abs. 2 Grundsteuergesetz 1955, 
BGB!. Nr. 149, unter Zugrundelegung der 
Meßbeträge des Vorjahres (Abs. 3) und eines 
Hebesatzes von 300 vH; 

2. von 83 vH der tatsächlichen Erträge der 
Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag und 
dem Gewerbekapital) in den Monaten Jänner 
bis September des Vorjahres und Oktober bis 
Dezember des zweitvorangegangenen Jahres. 

§ 11. (1) Den Ländern und Gemeinden gebühren 
monatliche Vorschüsse auf die ihnen nach den vor
stehenden Bestimmungen zustehenden Ertragsan
teile. Diese Vorschüsse sind nach dem Ertrag der 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben im zweitvoran
gegangenen Monat zu bemessen. Abweichungen 
sind nur bei den Vorschüssen fü/die Monate Jän
ner und Feber zur Verhinderung von Übergenüssen 
oder Guthaben zulässig. Die endgültige Abrech
nung hat auf Grund des Rechnungsabschlusses des 
'Bundes zu erfolgen; doch muß, sobald die vorläufi
gen Ergebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres 
der Bundesfinanzverwaltung vorliegen, spätestens 
aber bis Ende März, eine Zwischenabrechnung 
durchgeführt werden und müssen hiebei - vorbe
haltlich der endgültigen Abrechnung - den Län
dern und Gemeinden allfällige Restguthaben f1üs
siggemacht sowie allfällige Übergenüsse im Wege 
der Einbehaltung von den Ertragsanteilevorschüs
sen hereingebracht werden. Diese Zwischenabrech
nung hat sich auch auf den Kopfquotenausgleich 
(§ 20 Abs. 1) zu erstrecken, wobei die Überweisung 
.der aus dieser Recht~einrichtung sich ergebenden 
Beträge an die in Betracht kommenden Länder am 
20. Juni zu erfolgen hat. 

(2) Die den Ländern und der Gesamtheit der 
Gemeinden jedes Landes gebührenden Vorschüsse 
auf die Ertragsanteile müssen den Ländern späte
stens zum 20. des Monates, für den sie gebühren, 
überwiesen werden. Die Länder ihrerseits haben 
die den Gemeinden gebührenden Anteile gemäß 
§ 10 Abs. 2 bis 4 nach Abzug der Landesumlage an 
diese Gebietskörperschaften bis spätestens zum 10. 
jenes Monates zu überweisen, der dem Monat 
nachfolgt, in dem sie selbst die Anteile seitens des 
Bundes empfangen haben. 
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§ 12. Zuschlagsabgaben sind die Gebühren von 
Tötalisateur- und Buchmacherwetten. Das Ausmaß 
der Zuschläge zu den Gebühren von T otalisateur
und Buchmacherwetten darf 90 vH zur Totalisa
teur- und Buchmachereinsatzgebühr und 30 vH 
zur Totalisateur- und Buchmachergewinstgebühr 
nicht übersteigen. 

§ 13. (1) Abgaben von demselben Besteuerungs
gegenstand sind die Bundesgewerbesteuer und die 
Gewerbesteuer. 

(2) Von demselben Besteuerungsgegenstand 
Gewerbebetrieb im Sinne des Gewerbesteuergeset
zes 1953, BGBI. Nr. 211954, erheben der Bund 
(Bundesgewerbesteuer) und die Gemeinden 
(Gewerbesteuer) gleichartige Abgaben. Die Abgabe 
des Bundes beträgt für das Jahr 1985 136 vH und 
ab 1986 128 vH des einheitlichen Steuermeßbetra
ges und wird zugleich mit der Gewerbesteuer nach 
dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital 
berechnet, festgesetzt, eingehoben und zwangs
weise eingebracht. Unabhängig vom Gewerbeer
trag und vom Gewerbekapital könn~n die Gemein
den auch die Lohnsumme als Besteuerungsgrund
lage für die Gewerbesteuer wählen. 

(3) Die Regelung der Erhebung und der Verwal
tung der im Abs. 1 genannten Abgaben erfolgt 
durch die Bundesgesetzgebung mit der Maßgabe, 
daß die Regelung der Erhebung und der Verwal
t'ung der Lohnsummensteuer der Landesgesetzge
bung insoweit überlassen wird, als nicht bundesge
setzliehe Vorschriften entgegenstehen. 

(4) Die Gemeinden werden ermächtigt, durch 
Beschluß der Gemeindevertretung 

1. den Hebesatz der Lohnsummensteuer mit 
einem Höchstsatz von 1 000 vH festzusetzen, 

2. die Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag 
und dem Gewerbekapital) von den stehenden 
Gewerbebetrieben für das Jahr 1985 mit 
einem Hebesatz von 164 vH und ab 1986 mit 
einem Hebesatz von 172 vH des einheitlichen 
Steuermeßbetrages auszuschreiben. 

(5) Für die Erhebung und Verwaltung der Lohn
summensteuer sind die Gemeinden zuständig, 
soweit nicht bundes- oder landesgesetzliche V or
schriften entgegenstehen. 

.(6) Die Festsetzung des Hebesatzes für die 
Lohnsummensteuer durch die Gemeinden kann 
innerhalb des Kalenderjahres nur einmal, und zwar 

'bis spätestens 30. Juni, geändert werden. Diese 
Neufestsetzung des Hebesatzes für die Lohnsum
mensteuer gilt erstmals für die Lohnsumme, die 
nach der Hebesatzänderung gezahlt wird. 

(7) Der Ertrag der Gewerbesteuer (nach dem 
Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital) wird 
nach dem tatsächlichen örtlichen Aufkommen 
unter Berücksichtigung der Zerlegungsanteile auf
geteilt. pie Überweisung des Ertrages der Gewer
besteuer erfolgt monatlich im nachhinein in der 

Höhe des Erfolges des abgelaufenen Kalendermo
nates. Die Behörden der Bundesfinanzverwaltung 
sind verpflichtet, den Gemeinden auf Verlangen 
alle Aufschlüsse über die Bemessung und Einhe
bung dieser Abgabe und deren voraussichtlichen 
Ertrag zu erteilen. 

(8) Nebenansptüche zur Gewerbesteuer (nach 
dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital) und 
zur Bundesgewerbesteuer im Sinne der Bundesab
gabenordnung, BGBI. Nr. 194/1961, fallen dem 
Bund zu, der auch die Kosten der ihm auf dem 
Gebiete' der Gewerbesteuer obliegenden Verwal
tungsaufgaben zu tragen hat. 

" 

C. Aus s chI i e ß I ich e L a n d e s
(Ge mei n de)a b gabe n 

§ 14. (1) Ausschließliche Landes(Gemeinde)-
abgaben sind insbesondere: 

1. die Grundsteuer; 
2. die Feuerschutzsteuer; 
3. Fremdenverkehrsabgaben; 
4. Jagd- und Fischereiabgaben (Abgaben auf 

Besitz und Pachtung von Jagd- und Fische
reirechten) sowie Jagd- und Fischereikarten
abgaben; 

5. Mautabgaben für die Benützung von 
Höhenstraßen von besonderer Bedeutung, 
die nicht vorwiegend der Verbindung von 
ganzjährig bewohnten Siedlungen mit dem 
übrigen Verkehrsnetz, sondern unter Über
windung größerer Höhenunterschiede der 
Zugänglichmachung von Naturschönheiten 
dienen; 

6. Abgaben von Anzeigen in Zeitungen oder 
sonstigen Druckwerken; 

7. Abgaben vom Verbrauch von Speiseeis und 
von Getränken mit Ausnahme von Milch; 

8. Lustbarkeitsabgaben ' (Vergnügungssteuern) 
ohne Zweckwidmung des Ertrages; 

9. Lustbarkeitsabgaben mit Zweckwidmung 
des Ertrages, insbesondere Abgaben für die 
Errichtung und den Betrieb von Rundfunk
und Fernsehrundfunkempfangsanlagen (zB 
Fernsehschilling), Kriegsopferabgaben, 
Sportförderungsabgaben (zB Kultur- und 
Sportschilling) ; 

10. Abgaben für das Halten von Tieren; 
11. Abgaben von freiwilligen Feilbietungen; 
12. Abgaben von Ankündigungen; 
13. Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem 

Grund in den Gemeinden und des darüber 
befindlichen Luftraumes.; 

14. Interessentenbeiträge von Grundstücks
eigentümern und Anrainern; 

15. Gebühren für die Benützung von Gemeinde
einrichtungen und -anlagen; 

16. die Landes- und Gemeindeverw,altungsabga
ben. 
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(2) Die im Abs. 1 unter Z 1, 7, 8, 10 bis 13 und 
15 angeführten Abgaben sowie die unter Z 16 
angeführten Gemeindeverwaltungsabgaben sind 
ausschließliche Gemeindeabgaben. 

(3) Ist eine ausschließliche Landes(Gemeinde)
abgabe vom Entgelt zu bemessen, so gehört die 
Umsatzsteuer nicht zur Bemessungsgrundlage. 

D. Gern ein d e a b gab e n auf G run d 
freien Beschlußrechtes 

§ 15. (1) Die Gemeinden werden ermächtigt, 
durch Beschluß der Gemeindevertretung die Hebe
sätze der Grundsteuer festzusetzen. Hiebei dürfen 
folgende Höchstausmaße nicht überschritten wer
den: 
bei der Grundsteuer von Steuergegen
ständen gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 Grundsteu
ergesetz 1955, BGBI. Nr. 149, der Hebe-
satz von. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 500 vH, 
bei der Grundsteuer von Steuergegen-
ständen gemäß § 1 Abs. 2 Z 2 Grund
steuergesetz 1955 der Hebesatz von ..... 420 vH. 

(2) Die Festsetzung der Hebesätze durch die 
Gemeinden kann- innerhalb des Kalenderjahres nur 
einmal, und zwar bis spätestens 30. Juni, geändert 
werden. Die Änderung der Hebesätze für die 
Grundsteuer wirkt auf den Beginn des Haushalts
jahres zurück. 

(3) Die Gemeinden werden ferner ermächtigt, 
durch Beschluß der Gemeindevertretung folgende 
Abgaben vorbehaltlich weitergehender Ermächti
gung durch die Landesgesetzgebung auszuschrei
ben: 

1. Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) 
gemäß § 14 Abs. 1 Z 8, die in Hundertteilen 
des Eintrittsgeldes erhoben werden, allgemein 
bis zum Ausmaß von 25 vH, bei Filmvorfüh
rungen bis zum Ausmaß von 10 vH des Ein
trittsgeldes mit Ausschluß der Abgabe. Ausge
nommen sind Lustbarkeitsabgaben für Veran
staltungen von Theatern, die aus Mitteln des 
Bundes, eines Landes oder einer Gemeinde 
regelmäßige Zuschüsse erhalten; 

2. die gemäß § 14 Abs. 1 Z 7 bezeichneten Abga
ben vom Verbrauch von Speiseeis 'und von 
Getränken mit Ausnahme von Milch begrenzt 
mit 10 vH des Entgeltes; 

3. ohne Rücksicht auf ihre Höhe Abgaben für 
das Halten von Tieren, die nicht in Ausübung 
eines Berufes oder Erwerbes gehalten werden, 
und für das Halten von Hunden, die nicht als 
Wachhunde oder Blindenführerhunde gehal
ten werden; 

4. die gemäß § 14 Abs. 1 Z 11 und Z 12 bezeich
neten Abgaben von freiwilligen Feilbietungen 
und von Ankündigungen; 

5. Gebühren für die Benützung von Gemeinde
einrichtungen und -anlagen, die für Zwecke 

, der öffentlichen Verwaltung betrieben wer-

den, mit Ausnahme von Weg- und Brücken
mauten. 

(4) Zum Entgelt im Sinne des Abs. 3 Z 2 gehören 
nicht die Umsatzsteuer, die Abgabe von alkoholi
schen Getränken und das Bedienungsgeld. 

(5) Verordnungen der Gemeinden auf Grund 
dieses Bundesgesetzes können bereits nach dessen 
Kundmachung erlassen werden, wobei diese Ver
ordnungen frühestens mit dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes in Kraft gesetzt, werden dürfen. Werden 
derartige Verordnungen erst nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes erlassen, können diese rückwirkend 
mit Inkrafttreten dieses Gesetzes in Kraft gesetzt 
werden. 

§ 16. (1) Die Regelung der Erhebung und Ver
waltung der Grundsteuer (§ 14 Abs. 1 Z 1) und der 
Feuerschutzsteuer (§ 14 Abs. 1 Z 2) erfolgt durch 
die Bundesgesetzgebung mit der Maßgabe, daß 
hinsichtlich der Grundsteuer bis zum Inkrafttreten 
einer landesgesetzlichen Regelung auf Grund eines 
Grundsatzgesetzes des Bundes (Artikel 12 und 15 
B-VG) die Regelung -

1. der zeitlichen Befreiung für wiederherge
stellte Wohnhäuser (§ 21 des Wohnhaus-Wie
deraufbaugesetzes, BGBI. Nr. 130/1948), 

2. der zeitlichen Befreiung für Neu-, Zu-, Auf-, 
Um- und Einbauten (Bundesgesetz vom 
11. Juli 1951, BGBI. Nr. 157), und 

3. der Erhebung und der Verwaltung 
der Landesgesetzgebung insoweit überlassen wird, 
als nicht bundesgesetzliehe Vorschriften entgegen
stehen. Die Feststellung der Dauer und des Ausma
ßes der zeitlichen Grundsteuerbefreiungen im 
Sinne der bei den vorstehend genannten Bundesge
setze obliegt den Gemeinden. Die Bestimmungen 
der §§ 186 Abs. 1 und 194 Abs. 3 der Bundesabga
benordnung, BGBI. Nr. 194/1961, stehen dieser 
Sonderregelung nicht entgegen. Für die Berech
nung und Festsetzung des Jahresbetrages der 
Grundsteuer sowie für die Einhebung und zwangs
weise Einbringung sind die Gemeinden zuständig. 

(2) Der Ertrag der Feuerschutzsteuer wird im 
Verhältnis des Bruttoprämienaufkommens für die 
in den einzelnen Ländern gegen Feuer- lind Feuer
folgeschäden versicherten beweglichen und unbe
weglichen Objekte auf die empfangsberechtigten 
Körperschaften aufgeteilt. Alle inländischen sowie 
die zum Geschäftsbetrieb im Inland zugelassenen 
Feuerversicherungsgesellschaften und -vereine aller 
Art haben die für die Auf teilung der Feuerschutt
steuer erforderlichen Nachweisungen über das 
Bruttoprämienaufkommen für die in den einzelnen 
Ländern gegen unmittelbare und mittelbare Feuer
und Feuerfolgeschäden versicherten beweglichen 
und unbeweglichen Objekte jeweils bis 31. August 
für das verangegangene Kalenderjahr dem Bundes
ministerium für Finanzen vorzulegen. 
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(3) Die Überweisung des Ertrages der Feuer
schutzsteuer erfolgt bis 31. März, 30. Juni, 30. Sep
tember und 31. Dezember jeden Jahres in der 
Höhe des Erfolges des vorangegangenen Kalender
vierteljahres. § 7 Abs. 2 gilt sinngemäß. Die Behör
den der Bundesfinanzverwaltung sind verpflichtet, 
den Ländern auf Verlangen alle Aufschlüsse über 
die Bemessung und Einhebung dieser Abgabe und 
deren voraussichtlichen Ertrag zu erteilen. 

§ 17. Die im § 13 Abs. 2, 4 bis 7, § 15 Abs. 1 und 
3 sowie im § 16 Abs. 1 letzter Satz geregelten Auf
gaben der Gemeinde sind mit Ausnahme der 
zwangsweisen Einbringung der Grundsteuer solche 
des eigenen Wirkungsbereiches. . 

§ 18. (1) Werden aus Anlaß der Einführung des 
Straßenverkehrsbeitrages durch das Bundesgesetz 
über den Straßenverkehrsbeitrag, BGBI. Nr.3021 
1978; für österreichische . Unternehmer auftretende 
und damit in ursächlichem Zusammenhang ste
hende Belastungen in Form der Gewährung einer 
Nachsicht von im Art. II dieses Bundesgesetzes 
genannten Abgaben berücksichtigt, so hat die Ver
rechnung der nachgesehenen Beträge gemäß Abs. 2 
zu erfolgen. 

(2) Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
über den Straßenverkehrsbeitrag ist bei der einzel
nen ~bgabe so zu verfahren, daß die nachgesehe
nen Beträge den am Ertrag beteiligten Gebietskör
perschaften entsprechend ihrem Beteiligungsver
hältnis so zuzurechnen sind, daß die ihnen zuste
henden Erträge verrechnungsmäßig ungekürzt blei
ben und die Bedeckung der nachgesehenen Beträge 
ausschließlich zu Lasten des Straßenverkehrsbeitra
ges zu erfolgen hat. 

(3) Die Behörden der Bundesfinanzverwaltung 
sind verpflichtet, über die in den Abs. 1 und 2 
genannten Vorgänge entsprechende Aufzeichnun
gen zu führen und, soweit es sich nicht um aus
schließliche Bundesabgaben handelt, den Ländern 
und Gemeinden auf Verlangen über diese Verrech
nung Auskunft zu erteilen. 

§ 19 . Wer es vorsätzlich unterläßt, die zur Fest
stellung des länderweisen örtlichen Verbrauches 
von Bier im § 8 Abs. 4 und 6 sowie die für die Auf
teilung der Feuerschutzsteuer im § 16 Abs. 2 vorgec 
sehenen Aufzeichnungen oder Nachweisungen 
richtig zu führen oder rechtzeitig vorzulegen, fer
ner, wer vorsätzlich die im § 8 Abs. 7 vorgesehene 
Einsichtnahme der Abgabenbehörde in die 
Geschäftsaufzeichnungen erschwert oder verhin
dert bzw. der Pflicht zur Erteilung von Auskünften 
nicht nachkommt, macht sich einer Finanzord
nungswidrigkeit schuldig lind ist nach § 51 Abs. 2 
des Finanzstrafgesetzes, BGBL Nr. 129/1958, zu 
bestrafen. 

Artikel III 

Finanzzuweisungen und Zuschüsse 
(§§ 12 und 13 F-VG 1948) 

Finanzzuweisungen 

§ 20. (1) Wenn die Summe der Ertragsanteile 
eines Landes an den gemeinschaftlichen Bundesab
gaben für ein Jahr, auf den Kopf der Bevölkerung 
berechnet (Landeskopfquote), hinter dem Betrag 
zurückbleibt, der sich als Durchschnittskopfquote 
für die Gesamtheit der Länder mit Wien als Land 
ergibt, so werden die Ertragsanteile des betreffen
den Landes aus Bundesmitteln auf den der Durch
schnittskopfquote entsprechenden Betrag ergänzt. 
Dieser Ergänzungsbetrag gebührt im nachfolgen
den Haushaltsjahr (Kalenderjahr). 

(2) Der Bund gewährt jenen Gemeinden, die 
Theater oder Orchester für eigene Rechnung allein 
oder mit anderen Gebietskörperschaften führen 
oder die zur Deckung von Abgängen solcher 
Unternehmungen ganz oder zum Teil vertraglich 
verpflichtet sind, Finanzzuweisungen nach Maß
gabe ihrer Belastung im Gesamtausmaß von 
18 Millionen Schilling jährlich. Anträge auf 
Gewährung einer Finanzzuweisung sind von den 
Gemeinden bis spätestens 1. September eines jeden 
Jahres dem Bundesministerium für Finanzen zu 
übermitteln. 

(3) Der Bund gewährt jenen Gemeinden, auf 
deren Gebiet sich Betriebsstätten im Sinne des § 30 
Abs. 1 der Bundesabgabenordnung, BGBI. 
Nr. 194/1961, der Österreichischen Bundesbahnen 
befinden, Finanzzuweisungen im Gesamtbetrag 
von 100 Millionen Schilling jährlich. Der auf die 
einzelne Gemeinde - wobei Gemeinden, deren 
jährlicher Anteil 68 000 S nicht erreicht, wegen 
Geringfügigkeit außer Betracht zu bleiben haben 
- entfallende Betrag richtet sich unter Bedacht
nahme auf den obigen Gesamtbetrag nach der 
Anzahl der in solchen Betriebsstätten beschäftigten 
Bediensteten. Die gebührenden Beträge sind späte
stens am 20. Juni des betreffenden Haushaltsjahres 
an die anspruchs berechtigten Gemeinden zu über
weisen. Die Gemeinden, die nach den vorstehenden 
Bestimmungen eine Finanzzuweisung beanspru
chen, haben ihren Anspruch innerhalb einer Aus
schlußfrist von drei Monaten, gerechnet vom Zeit
punkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes, 
durch Vorlage eines schriftlichen Antrages, in dem 
das Bestehen einer solchen Betriebsstätte und die 
Anzahl der daselbst beschäftigten Bediensteten von 
der hiefür z~ständigen Dienststelle der Öster
reichischen Bundesbahnen bescheinigt ist, beim 
Bundesministerium für Finanzen zu stellen. Maß
gebend sind die Verhältnisse am 1. Jänner 1989. 
Die Neuschaffung bzw. Auflassung von Betriebs
stätten der vorgenannten Art ist von dem auf diesen 
Tatbestand folgenden Jahresbeginn an für die 
Berechnung der Finanzzuweisungen zu berücksich
tigen. Im Falle der Neuschaffung von Betriebsstät-
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ten ist der Berechnung der Beschäftigtenstand des 
ersten Betriebsjahres zugrunde zu legen. 

(4) Der Bund gewährt den Städten mit eigenem 
Statut Krems an der Donau und Waidhofen an der 
Ybbs den Ersatz jener Kosten, die diesen Gemein
den nachweislich dadurch entstehen, daß sie für 
den Bund Aufgaben erfüllen, die in anderen Städ
ten mit eigenem Statut von Bundespolizeibehörden 
erfüllt werden. Die Pauschalierung des Kostener
satzes ist zulässig,· darf jedoch nicht höher sein als 
jener Aufwand, der dem Bund entstehen würde, 
wenn er in diesen Gemeinden Bundespolizeibehör
den eingerichtet hätte. 

§ 21. (1) Der Bund gewährt Gemeinden (Wien 
als Gemeinde) einen Betrag in der Höhe von 
1,4 vH der ungekürzten Ertragsanteile der Gemein
den (Wien als Gemeinde). Dieser Betrag ist länder
weise nach der Volkszahl aufzuteilen und von den 
Ländern nach Maßgabe der folgenden Bestimmun
gen den Gemeinden als Finanzzuweisung zur 
Bewältigung der ihnen obliegenden Aufgaben zu 
überweisen. Die Überweisung des Bundes an die 
Länder hat bis spätestens 15. Juli eines jeden Jahres 
zu erfolgen. 

(2) Auf die Finanzzuweisung haben jene 
Gemeinden (ohne Wien) Anspruch, die eine solche 
Finanzzuweisung zur Aufrechterhaltung oder Wie
derherstellung des Gleichgewichtes im Haushalt 
b,enötigen. Diese Voraussetzung ist dann gegeben, 
wenn 

1. eine Gemeinde jeweils alle Abgaben im 
höchstmöglichen Ausmaß erhebt, zu deren 
Erhebung sie berechtigt wäre, und sofern 
diese Abgaben zur Aufrechterhaltung oder. 
Wiederherstellung des Gleichgewichtes oder 
zur Deckung bestimmter Erfordernisse im 
Haushalt geeignet sind und dessenungeachtet 

2. eine Gemeinde innerhalb der Größenklasse 
mit einer ermittelten Volkszahl (§ 8 Abs. 3) 
bis höchstens 2500 Einwohner, von 2501 bis 
10000 Einwohner, von 10001 bis 20 000 Ein
wohner, von 20001 bis 50000 Einwohner 
und über 50 000 Einwohner eine Finanzkraft 
aufweist, die auf den Kopf der Bevölkerung 
der Gemeinde berechnet (Gemeindekopf
quote) mit mehr als 10 vH unter der Bundes
durchschnittskopfquote der Finanzkraft 
(Abs.4) aller Gemeinden ausgenommen Wien 
derselben Größenklasse liegt. 

(3) Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der 
Höhe der bereitzustellenden Bundesmittel sind die
Ertragsanteile der Gemeinden im Sinne dieses Bun
desgesetzes, die sich aus den im jeweiligen Bundes
finanzgesetz enthaltenen gemeinschaftlichen Bun
desabgaben ohne Spielbankabgabe ergeben. 

(4) Die Finanzkraft einer Gemeinde wird ermit
telt aus der Summe der ausschließlichen Gemeinde
abgaben, ohne die Gebühren für die Benützung 
von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und 

ohne die Interessentenbeiträge von Grondstücks
eigentümern und Anrainern, jedoch unter Einbezie
hung der Gewerbesteuer und der den Gemeinden 
zugekommenen Ertragsanteile an den gemein
schaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankab
gabe. 

(5) Die Summe der Finanzkraft (Abs.4) der 
Gemeinden der im Abs. 2 Z 1. genannten Größen
klassen für ein Jahr auf den Kopf der Bevölkerung 
der Gemeinden in dieser Größenklasse berechnet, 
bildet die Bundesdurchschnittskopfquote emer 
Größenklasse. 

(6) Der Bund hat für die Gemeinden auf Grund 
der jeweils letzten vom Österreichischen Statisti
schen Zentralamt nach den Ergebnissen der vom 
Bundesministerium für Finanzen veranlaßten Erhe
bung über die Gemeindegebarung zur Veröffentli
chung vorgesehenen Beiträge zur Österreichischen 
Statistik die Höhe der negativen Abweichungen 
von der Bundesdurchschnittskopfquote (Abs. 5) 
gesondert nach Größenklassen zu ermitteln und 
den Ländern bis spätestens 30. April eines jeden 
Jahres mitzuteilen. Die Länder haben die Finanzzu
weisung nach Maßgabe der zur Verfügung stehen
den Mittel den Gemeinden des Landes bis späte
stens 15. August eines jeden Jahres zu überweisen. 
Die Finanzzuweisung darf je berechtigte Gemeinde 
nicht größer sein als der Differenzbetrag zwischen 
ihrer Finanzkraft und 90 vH der mit der Volkszahl 
der Gemeinde vervielfältigten Bundesdurchschnitts
kopfquote der betreffenden Größenklasse und darf 
außerdem den Betrag von 300000 Sund 10 vH 
eines verbleibenden Differenzbetrages nicht über
steigen. Differenzen zwischen den vorhandenen 
Mitteln und dem Bedarf sind von den Ländern in 
der Weise auszugleichen, daß bei einem Mehrbe
darf die Finanzzuweisung jeder einzelnen 
Gemeinde im Verhältnis des Gesamtbedarfs zu den 
vorhandenen Mitteln zu kürzen ist. 

(7) Soweit nach Durchführung des Verteilungs
vorganges gemäß Abs. 6 den Ländern noch Finanz
zuweisungsmittel zur Verfügung stehen, sind diese 
in einem weiteren Verteilungsvorgang auf die 
Gemeinden so aufzuteilen, daß deren Finanzkraft 
(Abs.4) möglichst auf den Landesdurchschnitt 
angehoben wird. Heranzuziehen sind hiebei die 
letzten verfügbaren Rechnungsunterlagen. Wird 
der Landesdurchschnitt erreicht, ist ein verbleiben
der Betrag auf die Gemeinden des Landes aufzutei
len. Für diese Verteilungsvorgänge haben die Län
der Richtlinien zu erlassen und zu veröffentlichen. 
Über die Mittelverteilung ist dem Bundesministe
rium für Finanzen unter Anschluß der Richtlinien 
bis Ende eines jeden Jahres Mitteilung zu machen. 

(8) Die Finanzzuweisung gemäß Abs. 6· ist in 
jenen Bundesländern, in denen auch ein Vertei
lungsvorgang gemäß Ahs. 7 stattfindet, der Finanz
kraft gemäß § 10 Abs. 2 der betreffenden Gemein
den hinzuzurechnen. 
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(9) Der Bund und die Länder sind berechtigt, die 
von den Gemeinden bekanntgegebenen Gebarungs
ergebnisse (Abs. 6) bei den Gemeinden zu überprü
fen. Von den Gemeinden zu Unrecht bezogene 
Finanzzuweisungen sind an das Land zurückzu
zahlen, das diese Mittel nach eigenem Ermessen für 
die Gemeinden zu verwenden hat. 

Zuschüsse 

§ 22. (1) Der Bund gewährt den Ländern und 
Gemeinden die nachstehenden Zweckzuschüsse, 
wenn die empfangenden Gebietskörperschaften 
eine Grundleistung mindestens in der Höhe des 
Zweckzuschusses erbringea: 

1. den Ländern und Gemeinden für die auf 
eigene Rechnung geführten Theater und jene 
Theater, zu deren Abgangsdeckung sie ver
traglich verpflichtet sind, im Ausmaß von ins
gesamt 175 Millionen Schilling jährlich. Die
ser Zweckzuschuß ist zur teilweisen Deckung 
des laufenden Betriebsabganges oder eines 
darüber hinaus erforderlichen Investitionsauf
wandes zu verwenden und aufzuteilen wie 
folgt: 
a) .Länder und Gemeinden, die dem Theater

erhalterverband österreichischer Bundes
länder und Städte als ordentliche Mit
glieder angehören, erhalten 
155 169396 S. Die Gewährung des 
Zweckzuschusses ist abhängig von der 
y orlage eines Verteilungsvorschlages, den 
diese Länder und Gemeinden einvernehm
lich zu erstellen und dem Bundesministe
rium für Finanzen bis spätestens 31. Mai 
eines jeden Jahres zu übermitteln haben; 

b) Länder und Gemeinden, die dem Theater
erhalterverband österreichischer Bundes
länder und Städte nicht als ordentliche 
Mitglieder angehören, erhalten für den 
gleichen Zweck sowie bei ansonsten glei
chen Voraussetzungen 19 830 604 S. 
Anträge auf Gewährung eines Zweckzu
schusses sind von diesen Ländern und 
Gemeinden bis spätestens 31. Mai eines 
jeden Jahres dem Bundesministerium für 
Finanzen zu übermitteln; . 

c) die Höhe des Zweckzuschusses gemäß 
lit. a oder lit.b hat sich nach den im Jahre 
1988 für die einzelnen Gebietskörper
schaften maßgebenden Aufteilungsverhält
nissen zu richten. Sofern sich jedoch bei 
den einen Zweckzuschuß empfangenden 
Gebietskörperschaften der Umfang des 
Theaterbetriebes erheblich ändert, ist dies 
bei der Auf teilung des Zweckzuschusses 
zu berücksichtigen. Eine auf Grund dieses 
Umstandes vorzunehmende Kürzung oder 
Erhöhung des Zweckzuschusses der 
betroffenen' Gebietskörperschaft hat sich 
nach den in lit. c erster Satz genannten 

Aufteilungsverhältnissen auf die anderen 
Gebietskörperschaften auszuwirken. Ein 
Übergreifen von den in lit. a genannten 
auf die in lit. b genannten Gebietskörper
schaften oder umgekehrt hat jedoch nicht 
zu erfolgen; 

d) wenn eine Gebietskörperschaft, die bereits 
im Jahre 1988 einen Zweckzuschuß oder 
eine Förderung gemäß lit. c erhalten hat, 
aus dem Theatererhalterverband öster
reichischer Bundesländer und Städte aus
scheidet oder diesem beitritt, so sind die 
gemäß lit. a und b genannten Beträge in 
dem auf den Eintritt oder Austritt folgen
den Jahr um jenen Bc::trag zu verändern, 
den die ein- oder austretende Gebietskör
perschaft im letzten Jahr als Zweckzu
schuß erhalten hat; 

e) der Bund kann den Gesamtzweckzuschuß 
von 175 Millionen Schilling bei Eintritt 
unvorhersehbarer Umstände bis zu einem 
im jeweiligen Bundesfinanzgesetz festge
setzten Ausmaß aufstocken und diesen 
Betrag, je nach dem finanziellen Erforder
nis, auf die unter lit. a und lit. b oder nur 
auf die unter lit. a oder nur auf die unter 
lit. b genannten Länder und Gemeinden 
aufteilen; 

2. den Gemeinden zur Förderung und Pflege 
des Fremdenverkehrs, sofern es sich nicht um 
gesamtösterreichische Belange handelt, im 
Ausmaß von insgesamt 70 Millionen Schilling 
jährlich. Der den Gemeinden zukommende 
Zweckzuschuß ist auf diese länderweise nach 
der Volkszahl aufzuteilen. Wird der den 
Gemeinden eines' Landes zustehende Zweck
zuschuß bis 31. Oktober eines jeden Jahres 
nicht oder nicht zur Gänze in Anspruch 
genommen, kann dieser, auch ein'em anderen 
Bundesland zuerkannt werden, wenn dadurch 
ein als vordringlich erkanntes Vorhaben ver
wirklicht werden kann; 

3, den Gemeinden zur Förderung von öffentli
chen Personennahverkehrsunternehmen im 
Ausmaß von insgesamt 140 Millioneri Schil
ling jährlich. Dieser Zweckzuschuß kommt zu 
55 vH Wien als Gemeinde zugute. Die restli~ 
ehen 45 vH sind auf Wien auf Grund seiner 
Beteiligung an der Wiener Lokalb'ahnen AG 
und auf jene Gemeinden, die eine oder meh
rere Autobus-, Obus- oder Straßenbahnlinien 
führen oder an einerso1chen Nahverkehrsein
richtung überwiegend beteiligt sind, zu vertei
len. Die den Gemeinden zukommenden 
Anteile an diesem Zweckzuschuß sind auf die 
einzelnen Gemeinden nach dem arithmeti
schen Mittel aus dem Verhältnis der Strecken
länge und der Anzahl der beförderten Perso-

I nen aufzuteilen; bei überwiegender BeteiliJ 
gung einer Gemeinde an einem Nahverkehrs
unternehmen ist auch auf das Beteiligungsver-
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häli:nis Bedacht zu nehmen. Anträge auf 
Gewährung eines Zweckzuschusses sind von 
den Gemeiriden bis spätestens 1. September 
eines jeden Jahres dem Bundesministerium für 
Finanzen zu übermitteln; 

4. den Gemeinden für Personennahverkehrs
Investitionen im Ausmaß von 226800000 S 
jähHich. Dieser Zweckzuschuß ist wie folgt 
aufZuteilen: 
a) 6 800 000 S sind für die Gewährung vOn 

Zuschüssen für publikumsbestimmte, ortse 

feste Einrichtungen an Knotenpunkten 
öffentiicher Kraftfahrlinien des Personen
nahverkehrs (Autobusbahnhöfe) bestimmt. 
Dieser ZUschuß darf im Einzelfall 40 vH 
der gesamten Investitionssumme nicht 
übersteigen. Anträge auf Gewährung eines 
derartigen Zuschusses sind von den 
Gemeinden bis spätestens 1. September 
eines jeden Jahres dem Bundesministerium 
für Finanzen zu übermitteln. Den Anträ
gen ist ein Nachweis über die im Vorjahr 
vorgenommenen Investitionen und deren 
Kosten anzuschließen. 

b) Der verbleibende Betrag von 
220 000 000 S ist für die Förderung von 
Investitionen für Straßenbahn- und Obus
linien bestimmt und kommt den Landes
hauptstädten mit mehr ais 100000 Ein
wohnern zugute. Die Auf teilung hat nach 
folgenden Hundertsätzen zu erfolgen: 
Wien .......................... 64,7 
Graz .......................... 11,1 
Innsbruck. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,7 
Linz .. , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8,1 
Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7,4 
Dieser Zuschuß ist den Gemeinden. bis 
spätestens 31. Juli eines jeden Jahres zu 
überweisen. Die zuschußberechtigten 
Gemeinden haben dem Bundesministe
rium für Finanzen jeweils bis 31. Mai des 
Folgejahres über die Verwendung dieses 
Zweckzuschusses zu berichten. Der auf 
Wien entfallende Anteil berücksichtigt mit 
4,1 vH die Beteiligung an der Wiener 
Lokalbahnen AG. 

c) Wird der unter lit. a angeführte Zuschuß 
nicht zur Gänze ausgeschöpft, so ist der 
verbleibende Betrag auf die in lit. b 
genannten Gemeinden nach den dort 
angeführten Hundertsätzen aufzuteilen. 

5. den Ländern und Gemeinden zur Förderung 
des Umweltschutzes, insbesondere der Errich
tung und Verbesserung von Müllbeseitigungs
anlagen, unter Bedachtnahme auf den 
Umfang, die Lage und Gefährdung der 
Wohngebiete und der Erholungsgebiete, im 
Ausmaß von insgesamt je 70 Millionen Schil
ling jährlich. Der den Ländern zukommende 
Zweckzuschuß ist auf diese länderweise zur 
Hälfte nach der Volkszahl und je zu einem 

Viertel linear und nach der GebietsfIäche auf
zuteilen. Der den Gemeinden zukommende 
Zweckzuschuß ist auf diese länderweise zur 
Hälfte nach der Volkszahl und zur Hälfte 
nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel 
aufzuteilen; 

6. Gemeinden, in denen eine Spielbank betrie
ben wird, eiIlen Zusc.lluß von je 1 Million 
Schilling jährlich zur Förderung der Qualität 
des örtlichen Fremdenverkehrs. Der Zweck
zuschuß ist den Gemeinden (Wien als 
Gemeinde) bis spätestens 1. Juli eines jeden 
Jahres zu überweisen. Anträge auf Gewäh
rung eines Zweckzuschusses sind von den 
Gemeinden bis spätestens 31. März eines 
jeden Jahres dem Bundesministerium für 
Finanzen zu übermitteln. 

(2) Dem Bund ist es vorbehalten, die widmungs
gemäße Verwendung seiner Zweckzuschüsse zu 
überprüfen und diese bei widmungswidriger Ver
wendurig zurückzufordern. 

Artikel IV 

Sonder- und Schlußbestimmungen 

§ 23. (1) § 6 Z 5, § 7 Abs. 2 Z 1, § 7 Abs. 3, § 13 
Abs. 1 und 3, § 16 Abs. 1, § 23 Abs.2 und § 24 
Abs. 2. bis 4 des FAG 1985, BGBI. Nr. 544/1984, in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 607/ 
1987, treten mit Ablauf des 31. Dezember 1988 
außer Kraft. 

(2) Die Bestimmungen des Abschnittes I treten 
mit 1. Jänner 1989 in Kraft und treten mit Aus
nahme der Bestimmungen des § 6 Z 5, § 7 Abs. 2 
Z 1, § 7 Abs. 3, § 13 Abs. 1 und 3, § 16 Abs. 1 und 
§ 23 Abs. 3 bis 5 mit Ablauf des 31. Dezember 1992 
außer Kraft. 

(3) Wenn bei Beginn eines Haushaltsjahres der 
Finanzausgleich für dieses Jahr noch nicht gesetz
lich geregelt ist, sind den Ländern und Gemeinden 
während der ersten vier Kalendermonate V or
schüsse auf die Ertragsanteile in solcher Höhe zu 
gewähren, wie sie sich aus den Bestimmungen die
ses Bundesgesetzes ergeben würden. Während der 
gleichen Zeitdauer bleiben die den Ländern und 
Gemeinden nach diesem Bundesgesetz zugestande
nen Besteuerungsrechte und die Bestimmungen 
über die Landesumlage wirksam. 

(4) Ab dem Außerkrafttreten der Vereinbarung 
gemäß Art. 15 a B-VG über die Krankenanstalten
finanzierung und die Dotierung des Umwelt- und 
Wasserwirtschaftsfonds, BGBI. Nr. xxx/1988, sind 
bei der Umsatzsteuer 

a) die für den Krankenanstalten-Zusammenar
beitsfonds gemäß § 7 Abs. 2 Z 2 lit. a 
bestimmten Anteile iHv 0,459 vH und 

b) von den für den Umwelt- ~nd Wasserwirt
schaftsfonds gemäß § 7 Abs. 2 Z 2 lit. b 
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bestimmten Anteilen iHv 0,762 vH Anteile 
iHv 0,183 vH 

den Gemeindeertrags~nteilen gemäß § 8 Abs. 1 hin
zuzurechnen. Soweit Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes, insbesondere § 4, § 8 Abs. 2 und 3, §§ 9 bis 
11, § 21 und § 23 Abs.3, auf Ertragsanteile der 
Gemeinden an der Umsatzsteuer Bezug nehmen, 
sind diese Bestimmungen auch auf die hinzugerech
neten Ertragsanteile anzuwenden. 

(5) Vermögensrechtliche Ansprüche, die sich auf 
das Finanzausgleichsgesetz 1985, BGBL Nr.5441 
1984, auf dieses oder auf künftige Finarizaus
gleichsgesetze gründen, verjähren nach Ablauf von 
fünf Jahren. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, 
in dem der Anspruch erstmals hätte geltend 
gemacht werden können. Im übrigen gelten die 
Bestimmungen des ABGB. 

(6) Rückzahlungen von vor dem 1. Jänner 1973 
an die im § 3 Abs. 1 genannten Lehrer, ihre Ange
hörigen oder Hinterbliebenen geleisteten V orschüs
sen, die nach dem 31. Dezember 1972 eingehen, 
fließen dem Bund zu, soweit er für die Kosten die
ser Vorschüsse aufgekommen ist. 

(7) In der Zeit vom 1. Jänner 1989 bis 
31. Dezember 1992 sind 

L § 107 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, 
BGBL Nr. 302/1984, und 

2. § 116 des Land- und forstwirtschaftlichen 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BG BI. 
Nr.296/1985, 

nicht anzuwenden. 

(8) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestim
mungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, 
sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzu
wenden. Dies gilt nicht für die Verweisung auf das 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 im § 7 Abs. 2 
Z1. 

(9) Mit der Vollziehung . dieses Abschnittes sind 
betraut: 

a) der Bundesminister für Finanzen, soweit sich 
nachstehend nicht anderes ergibt, 

b) der Bundesminister für Finanzen im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für Unter
richt, Kunst und Sport hinsichtlich des § 3 
und des § 23 Abs. 5, jedoch soweit sich diese 
Bestimmungen auf den Aktivitäts- und Pen
sionsaufwand und Vorschußrückzahlungen 
der an den 1m § 3 Abs. 1 lit. b genannten 
land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und 
Fachschulen tätigen Lehrer und Religionsleh
rer sowie deren Angehörigen oder Hinter
bliebenen beziehen, im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft, 

c) der Bundesminister für Finanzen im Einver
nehmen mit dem B~ndesminister für Unter
richt, "Kunst und Sport hinsichtlich der im 
§ 22 Abs. 1 Z 1 lit. e vorgesehenen Förde
rungsmaßnahme, 

d) der Bundesminister für Finanzeri im Einver
nehmen mit dem Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten hinsichtlich des 
§22 Abs. 1 Z 2, 

e) der Bundesminister für Unterricht, Kunst 
und Sport hinsichtlich des § 23 Abs. 7 Z 1, 

f) der Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft hinsichtlich des § 23 Abs. 7 22. 

ABSCHNITT II 

Kat ast r 0 p h e n fon d s g e set z 1986 

Artikel I 

Das Katastrophenfondsgesetz 1986, BGBL 
Nr. 396, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 607/1987, wird wie folgt geändert: 

§ 7 Abs. 1 lautet: 

,,( 1 ) Von den zu Ende de~ Jahres 1988 gemäß 
§ 2 Abs. 2 nutzbringend angelegten Mitteln ist im 
Jahre 1989 ein Betrag von 300 Millionen Schilling 
im Wege des Burtdesministeriums für Umwelt, 
Jugend und Familie dem Umwelt- und Wasserwirt
sthaftsfonds zuzuführen." 

Artikel 11 

Mit der Vollziehung dieses Abschnittes ist der 
Bundesminister für Finanzen betraut. 

ABSCHNITT III 

B und e s g e set z übe r di e E r r ich tun g 
des Krankenanstalten-Zusammen

arbeitsfonds 

Artikel I 

Das Bundesgesetz über die Errichtung des 
Krankenanstalten~Zusammenarbeitsfonds, BGBL 
Nr. 28111988, wird wie folgt geändert: 

1. § 14 Z 2 lautet: 

,,2. Mittel gemäß § 7 Abs. 2 Z 2 lit. a und Abs. 2 
Finanzausgleichsgesetz 1989, BGBL Nr. xxxi 
1988 in der jeweils geltenden Fassung;" 

2. § 16 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Der vom Bund an den Fonds geleistete Bei
trag gemäß Abs. 1 Z 1 ist als Vorschußleistung 
anzusehen. Die Zwischenabrechnung und die end
gültige Abrechnung haben im Rahmen der Abrech
nung per Vorschüsse auf die Ertragsanteile an den 
gemeinschaftlichen Bundesabgaben . gemäß § 11 
Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz 1989, BGBL 
Nr. xxx/1988, in der jeweils geltenden Fassung, zu 
erfolgen. Dabei entstehende Übergenüsse oder 
Guthaben des Fonds sind auszugleichen." 

Artikel 11 

Mit der Vollziehung dieses Abschnittes sind 
betraut: 
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a) hinsichtlich der Z 1 der Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie, 

b) hinsichtlich der Z 2 der Bundesminister für 
Finanzen. 

ABSCHNIITN 

U m w e lt- und Was 5 e r wir t 5 C h a f t S -

fondsgesetz 

Artikel I 

Das Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetz, 
BGBI. Nr. 79/1987, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 Z 2 lautet: 

,,2. durch Zuwendungen nach Maßgabe des § 7 
Abs. 2 Z 2 lit. b sowie Abs. 3 und 4 Finanzaus
gleichsgesetz 1989, BGBI. Nr. xxx/1988, In 

der jeweils geltenden Fassung," 

2. § 2 Abs. 1 Z 5 lautet: 

,,5. durch Zuwendungen aus Landesmitteln nach 
Maßgabe diesbezüglicher landesrechtlicher 
Vorschriften, wobei diese Beträge unter sinn
gemäßer Anwendung des § 16 des Bundesge
setzes über die Errichtung eines Kranken
anstalten-Zusammenarbeitsfonds, . BGBI. 
Nr. 28111988, in der jeweils geltenden Fas
sung, vom Bund ari den Fonds zu überweisen 
sind." 

Artikel 11 

Mit der Vollziehung dieses Abschnittes sind 
betraut: 

a) hinsichtlich der ZIder Bundesminister für 
Umwelt, Jugend und Familie, 

b) hinsichtlich der Z 2 der Bundesminister für 
Finanzen. 
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VORBLATT 

Problemstellung und Zielsetzung: 

Das Finanzausgleichsgesetz 1985, BGBI. Nr. 544/1984, in der Fassung der Bundesgesetze BGBI. 
Nr. 384/1986 und BGBI. Nr. 607/1987, regelt den Finanzausgleich für die Jahre 1985 bis 1988. Es bedarf 
daher einer gesetzlichen Regelung des Finanzausgleiches ab dem Jahre 1989. 

§ 4 F-VG 1948 fordert für jeden Finanzausgleich, daß die in den §§ 2 und 3 leg. cit. vorgesehene 
Regelung in Übereinstimmung mit der Verteilung der Lasten der öffentlichen Verwaltung erfolgen muß 
und darauf Bedacht zu nehmen hat, daß die Grenzen der Leistungsfähigkeit der beteiligten Gebietskörper
schaften nicht überschritten werden. 

Die Besteuerungsmöglichkeiten und die - unter Berücksichtigung der Steuerreform 1989 - erziel~ 
baren Steuererträge müssen demnach auf die an der Verwaltung beteiligten Gruppen von Gebietskörper
schaften und auf die einzelnen Glieder jeder dieser Gruppen so aufgeteilt werden, daß sie in Übereinstim
mung mit dem Umfang und den Kosten der ihnen auferlegten Aufgaben stehen und sich somit eine annä
hernd gleichmäßige Bedarfsbefriedigung im ganzen Bundesgebiet und für alle Verwaltungszweige gleicher 
Wichtigkeit ergibt. 

Die Zitierungen des Finanzausgleichsgesetzes im Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetz und im 
Bundesgesetz über die Errichtung des Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds werden in einem ange
paßt. Durch Ergänzung des Katastrophenfondsgesetzes 1986 wird vorgesehen, daß 300 Millionen Schil
ling vom Katastrophenfonds an den Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds transferiert werden. 

Lösung: 

Erlassung des FAG 1989 gemäß dem vorgelegten Entwurf, der dem am 7. September 1988 zwischen 
Bund, Ländern und den beiden Gemeindebünden paktierten Ergebnis entspricht. Der Entwurf behält die 
bisherige Regelung grundsätzlich aufrecht; die im Rahmen der gemeinschaftlichen Bundesabgaben neu 
erhobene Kapitalertragsteuer auf Kapitalerträge aus Bankeinlagen und Forderungswertpapieren (KESt II) 
wird zwischen Bund, Ländern und Gemeinden im Verhältnis 47 : 30 : 23 aufgeteilt. ' 

Die Dotationen des Bundes für die Gemeinden werden um Zweckzuschüsse für Personennahver
kehrs-Investitionen iHv 226,8 Millionen Schilling jährlich ergänzt. Diese Leistungen stellen einen Ersatz 
für die bisher vom Bund aus der "Nahverkehrsmilliarde" zur Verfügung gestellten Mittel dar . .. 
Aitemativen: 

Keine. 

Kosten: 

Die Gewährung der neu in das FAG aufgenommenen Zweckzuschüsse für Personennahverkehrs
Investitionen iHv 226,8 Millionen Schilling führt zu Mehrausgaben des Bundes. Da im übrigen die bishe
rige Rechtslage, - mit Ausnahme der Auf teilung der im Rahmen der gemeinschaftlichen Bundesabgaben 
neu erhobenen KESt 11 - im wesentlichen unverändert bleibt, sind unmittelbar auf Grund der vorliegen
den Regelung keine weiteren finanziellen Auswirkungen zu erwarten (diese ergeben sich auf Grund der ab 
1989 wirksamen Steuerreform). . 
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Erläuterungen 

Allgemeine Bemerkungen 

Das Finanzausgleichsgesetz 1985, BGB!. 
Nr.544/1984, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGB!. Nr.384/1986 ).lßd 607/1987, regelt den 
Finanzausgleich für die Jahre 1985 bis 1988. Es 
bedarf daher einer gesetzlichen Regelung des 
Finanzausgleiches ab dem Jahre 1989. 

§ 4 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 fordert 
für jeden Finanzausgleich, daß die in den §§ 2 und 
3 leg. cit. vorgesehene Regelung in Übereinstim
mung mit der Verteilung der Lasten der öffentli
chen Venvaltung erfolgen muß und darauf Bedacht 
zu nehmen hat, daß die Grenzen der Leistungsfä
higkeit der beteiligten Gebietskörperschaften nicht 
überschritten werden. Diese Maßgabe gilt somit 
-auch für jenen Teil des durch die §§ 2 und 3 F-VG 
1948 umfaßten Regelungssystems, welcher durch 
die Bundesgesetzgebung zu regeln ist; also insbe
sondere die Verteilung der Besteuerungsrechte und 
Abgabenerträge gern. § 3 Abs. 1 F-VG 1948 sowie 
die bundesgesetzlich geregelten Kostentragungsbe
stimmungen im Sinne des § 2 leg. cit. 

Die Besteuerungsmöglichkeiten und erzielbaren 
Steuerertiäge müssen demnach so auf die an der 
Venvaltung beteiligten Gruppen von Gebietskör
perschaften und auf die einzelnen Glieder jeder 
dieser Gruppen aufgeteilt werden, daß sie in Über
einstimmung mit dem Umfang und den Kosten der 
ihnen auferlegten Aufgaben stehen und sich somit 
eine annähernd gleichmäßige Bedarfsbefriedigung 
im ganzen Bundesgebiet und für alle Venvaltungs
zweige gleicher Wichtigkeit ergibt. Zur Erleichte
rung dieser Aufgabe haben eingehende Finanzaus
gleichsverhandlungen zwischen den Vertretern des 
Bundes, der Länder sowie des Österreichischen 
Städtebundes und des Österreichischen Gemeinde
bundes stattgefunden; diese Finanzausgleichsver
handlungen haben arn 7. September 1988 zu einem 
paktierten Ergebnis geführt, das dem vorliegenden 
Gesetzentwurf zugrunde liegt. 

Da die Haushalte der Gebietskörperschaften auf 
dem jeweils geltenden Finanzausgleich beruhen, 
bildet dieser auch die Ausgangsbasis für den neuen 
Finanzausgleich, wobei sowohl auf den Umfang 
der Einnahmenautonomie der Länder und Gemein
den und auf die Aufgabenzuwächse der Gebiets-

körperschaften _als auch auf die geänderte wirt
schaftliche Situation Bedacht zu nehmen war. 

Entscheidend für die Beurteilung der Ausgangs
lage zum vorliegenden Gesetzentwurf. waren die 
Sch~tzungen des Abgabenaufkommens unter 
Berücksichtigung der Steuerreform 1989, insbeson
dere hinsichtlich der zu diesem Anlaß im Rahmen 
der gemeinschaftlichen Bundesabgaben neu 
erschlossenen Steuerquelle, der Kapitalertragsteuer 
al.lf Kapitalerträge aus Bankeiplagen und Forde
rungswertpapieren. 

Auf der Grundlage dieser Berechnungen wurden 
im Zuge kooperativer Verhandlungen aller 
Gebietskörperschaften unter Bedachtnahme auf die 
vorenvähnten Zielsetzungen folgende Maßnahmen 
festgelegt: 

1. Die kommende Finanzausgleichsperiode soll 
die Jahre 1989 bis 1992 umfassen. 

2. Die Kapitalertragsteuer auf Kapitalerträge 
aus Bankeinlagen und Forderungswertpapie
ren gern. § 93 Abs.2 Z 3 und Abs.3 EStG 
1988, BGB!. Nr. 400, (KESt II) wird zwischen 
dem Bund, den Ländern und den Gemeinden 
im Verhältnis 47 : 30 : 23 aufgeteilt. 

3. Der Österreichische Städtebund und der 
Österreichische Gemeindebund werden im 
Rahmen der SchutzklauseI (§ 5) verankert. 

4. Die im § 22 a FAG 1985, BGB!. Nr. 544/ 
1984, idF des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 607/ 
1987, geregelten Zuschüsse des Bundes an die 
Länder für Zwecke der Förderung des Wohn
baues und der Wohnhaussanierung werden in 
einem besonderen Bundesgesetz geregelt (vg!. 
hiezu den gleichzeitig erstellten Entwurf eines 
W ohnba uförderungs-Z weckzuschußgesetzes 
1989), welches unbefristet in Kraft gesetzt 
wird. 

5. Als Ersatz für jene Mittel, welche die Gemein
den bis 1988 aus der "Nahverkehrsmilliarde" 
erhalten haben, sieht das vorliegende Gesetz 
- zusätzlich zu dem aus dem FAG 1985 
unverändert zu übernehmenden Zweckzu
schuß für Personennahverkehrsunternehmen 
an Gemeinden in der Höhe von 14p Millio
nen Schilling jährlich - einen Zweckzuschuß 
in der Höhe von 226,8 Millionen Schilling 
jährlich für Nahverkehrsinvestitionen vor. 
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6. Im übrigen werden die Regelungen des 
Finanzausgleichsgesetzes im wesentlichen 
unverändert wieder in Geltung gesetzt (Zitie
rungen wurden richtiggestellt, obsolete 
Bestimmungen wurden entfernt). Zitierungen 
des Finanzausgleichsgesetzes in anderen Bun
desgesetzen wurden an die neue Rechtsiage 
arigepaßt. 

7. 300 Millionen Schilling sollen vom Katastro
phenfonds zum Umwelt- und Wasserwirt
schaftsfonds transferiert werden. 

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung eines 
dem vorliegenden Entwurf entsprechenden Bundes
gesetzes besteht in den §§ 2, 3, 5 bis 8 und 11 bis 13 
F-VG 1948 sowie im Art. 104 Abs.2 B-VG. Die 
Kompetenzgrundlage für die Erlassung des § 19 
FAG 1989 ergibt sich als Annex zur Kompetenz 
zur Regelung des materiellen Abgabenrechts (§ 7 
Abs.1 bis 3 F-VG 1948 in Verbindung mit § 7 
Abs. 1 bzw. § \6 Abs. 1 FA,G 1989). 

Artikel I 

Zu den einzelnen Best~mungen 

ABSCHNITT I 

Finanzausgleichsgesetz 

§ 1: Abs. 1 entspricht der bewährten Regelung 
der abgelaufenen FAG-Periode. 

Abs.2 regelt die Belange der Kostentragung hin
sichtlich der Auftragsverwaltung in gleicher Weise 
wie das FAG 1985. Im Bereich des BMwA hat der 
Bund einen Teil seiner Privatwirtschaftsverwaltung 
gem. Art. 104 Abs. 2 B-VG dem Landeshauptmann 
zur Besorgung übertragen ("Auftragsverwaltung"). 
Der mit der Besorgung dieser Geschäfte bei den 
Ländern anfallende· Aufwand wird diesen vom 
Bund gem. Art. 104 Abs.2 B-VG, dritter Satz, ent-
sprechend abgegolten. . 

Die Regelung unter Z 1 bezieht sichauf den Per
sonal- und Amtssachaufwand einschließlich der 
Reisekosten bestimmter Bediensteter im Sinne des 
Abs. 1. 

Die Z 2 regelt in lit. a den Kostenersatz bei den 
Projektierungs-, Bauaufsichts-, Bauoberleitungs-, 
Bauftihrungs- und Verwaltungsaufg~ben durch 
eine Pauschalabgeltung. Die Pauschalabgeltung ist 
bezogen auf die gesamten innerhalb eines finanz
jahres angefallenen, voranschlagswirksamen Ausga
ben, die vom Landeshauptmann als anweisendem 
Organ gern. § 5 Abs. 2 Z 2 BHG im Rahmen der 
"Auftragsverwaltung" des Bundes im jeweiligen 
Land geleistet wurden, nach Abzug des Pauschal
abgeltungsbetrages und des Personal- und Sachauf
wandes nach Z 1. Maßgebend sind die im jeweili
gen Bundesvoranschlag dafür vorgesehenen 
Beträge: Die Pauschalabgeltung umfaßt auch den 
Aufwand, der dadurch entsteht, daß in Ermange
lung eigenen Personals der Länder Leistungen 

durch Drittte erbracht werden müssen. Die lit. b 
enthält die Bestimmungen über die gesonderte 
Abgeltung des Aufwandes im Zusammenhang mit 
"verloren.en Projektierungen". 

Die Z 3 regelt die Tragung jener Kosten der 
"AuftragsverWaltung", die unmittelbar vpm Bund 
zu tragen sind. . , 

Im· übrigen können die Erläuterungen zum 
Umfang der von der Pauschalabgeltung umfaßten 
AufWendungen und der Abgeltung der "verloren:en 
Projektierungen" sowie zum Umfang der vom 
Bund unmittelbar zu tragenden Aufwendungen 
gem. § 1 Abs.2 FAG 1985, 482 BlgNR, 16. GP, 
auch zur Erläuterung des § 1 Abs. 2 FAG 1989 her
angezogen werden. 

§§ 2 bis 4 bleiben unverändert. 

§ 5: Entsprechend der geplanten Verankerung 
der Funktion der beiden Gemeindebüride im B-VG 
- vgl. den Entwurf einer B-VG-Novelle, 607 
BlgNR, 17. GP - sollen der Österreichische Städ
tebund und der Österreichische Gemeindebund zur 
Teilnahme an den - unter den gen'annten Voraus
setzungen zu führenden - Verhandlungen zwi
schen den Finanzausgleichspartnern berechtigt 
werden. 

Artikel II 

§ 6: Im Sinne der Erkenntnisse des VfGH vom 
17. März 1988, G 37-61188-12 und G 7-36/ 
88-14, waren die Zins ertragsteuer und die Auf
sichtsratabgabe aus dem Katalog der ausschließli
chen Bundesabgaben zu streichen. 

§§ 7 und 8 entsprechen mit Ausnahme der 
Bestimmungen über die Kapitalertragsteuer (KESt) 
den entsprechenden Regelungen in der abgelaufe
nen FAG-Periode. 

Die Kapitalertragsteuer gem. §§ 93 H. EStG 1988 
wird nunmehr als KESt I und KESt 11 getrennt 
angeführt. 

Die KESt I (§ 93 Abs.2 Z 1 und 2 EStG 1988) 
umfaßt den Umfang der bisherigen KESt (nach 
dem' EStG 1972) mit Ausnahme der KESt auf Kapi
talerträge aus Wandel- und Gewinnschuldver
schreibungen (hiefür sind erhebungstechnische 
Gründe maßgebend). 

Die KESt 11 umfaßt die ab 1989 neu erhobene 
KESt auf Kapitalerträge aus Einlagen bei Banken 
uncl aus Forderungswertpapieren (einschließlich 
Investmentfondsanteilen) gem. § 93 Abs. 2 Z 3 und 
Abs. 3 EStG 1988. Die Teilung der KESt in die bei
den Teilaggregate wurde erforderlich, weil für die 
beiden Aufkommensbeträge unterschiedliche Ver
teilungsregeln . gelten sollen. 

Entspr~chend der in Art. 31 Abs. 3 der Vereinba
rung gem. Art. 15 a B-VG über die Krankenanstal
tenfinaniierung und die Dotierung des Umwelt
und Wasserwirtschaftsfonds, BGBI. Nr. xxx/1988, 
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vorgesehenen Regelung, werden die den Gemein
den zuordenbaren Anteile an der Umsatzsteuer, die 
an den Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds 
und den Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds zu 
überweisen sind, ab dem Auslaufen der genannten 
Vereinbarung gern. Art. 15 a B-VG gemeinsam mit 
den Gemeindeertragsanteilen an der Umsatzsteuer 
zu verteilen sein. 

§§ 9 bis 12 entsprechen grundsätzlich der Rege
lung im FAG 1985. Der Finanzkraftbegriff gern. 
§ 10 Abs. 4 wird - soweit er auf die Grundsteuer 
Bezug nimmt - präzisiert. . 

§ 13: In § 13 Abs. 5 FAG 1985 wurden die 
Gemeinden für zuständig zur "Erhebung und Ver
waltung der Lohnsummensteuer, '" soweit nicht 
bundesgesetzliehe Vorschriften entgegenstehen", 
erklärt. Der Begriff "Erhebung" meint hier - vgl. 
VfSlg. 3273 ua. - die materielle Regelung der 
Besteuerung. Im Hinblick auf die in Abs. 3 der Lan
desgesetzgebung bedingt überlassene Kompetenz 
zur Regelung der "Erhebung und Verwaltung der 
Lohnsummensteuer" war daher Abs. 5 dahin 
gehend zu ergänzen, daß die genannten Kompeten
zen den Gemeinden nur insoweit übertragen wer
den, als nicht bundes- oder landesgesetzliche Rege
lungen entgegensteh.en. 

§ 14: Der schon bisher geltende Katalog der 
Landes(Gemeinde)abgaben wird aus Gründen der 
Übersichtlichkeit vollständig im § 14 dargestellt 
und enthält nunmehr auch die im § 23 Abs. 2 FAG 
1985 zur KlarsteIlung angeführten Abgaben. Eine 
materielle Änderung der Regelung wird hiedurch 
nicht bewirkt. 

§ 15 bleibt grundsätzlich unverändert; die Hebe
satzregelungen bei der Grundsteuer wurden hin
sichtlich der Steuergegenstände präzisiert. 

§ 16: Zur Erleichterung der Administration 
wurde der Termin für die Meldung des Bruttoprä
mienaufkommens auf 31. August verschoben. 

§§ 17 bis 19 bleiben unverändert. 

Artikel III 

§ 20: Die Frist für die AntragsteIlung durch die 
ÖBB-Gemeinden wurde auf drei Monate verlän

. gert. 

§ 21: Der Begriff der Finanzkraft in Abs. 4 wird 
dahin gehend präzisiert, daß die Gewerbesteuer in 
die Berechnung der Finanzkraft einzubeziehen ist. 

§ 22 wird insofern ergänzt, als der Bund den 
Gemeinden einen weiteren Zweckzuschuß zur För
derung von Investitionen öffentlicher Personennah
verkehrsunternehmen im Ausmaß von 226,8 Millio
nen Schilling gewährt. 

Dieser Zweckzuschuß soll den Gemeinden als 
Ersatz für jene Mittel zur Verfügung gestellt wer
den, die sie bis 1988 aus dem Aufkommen an Kraft-

fahrzeugsteuer (Nahverkehrsmilliarde) erhalten 
. haben. 

Vom Gesamtbetrag sind 6,8 Millionen Schilling 
für die Gewährung von Zuschüssen für publikums
bestimmte, ortsfeste Einrichtungen an Knoten
punkten öffentlicher Kraftfahrlinien des Personen
nahverkehrs (Autobusbahnhöfe) bestimmt. 

Der Betrag von 220 Millionen Schilling ist zur 
Förderung von Investitionen für Straßenbahn- und 
Obuslinien bestimmt und kommt den Landeshaupt
städten. mit mehr als 100000 Einwohnern zugute. 
Dies~· Städte erreichen eine Größenordnung, die 
eine besondere finanzielle Ausstattung zur Bewälti
gung der Nahverkehrsprobleme erfordert. Der 
Aufteilungsschlüssel entspricht der bisherigen 
Beteiligung an den. Mitteln aus der Nahverkehrs
milliarde. 

Artikel IV 

Sonder- und Schlußbestimmungen 

§ 23: Die Bestimmungen des FAG 1989 sollen bis 
31. Dezember 1992 gelten. Einige Bestimmungen 
grundsätzlicher Natur sollen - wie auch schon in 
den vorhergegangenen FAG - nicht befristet wer
den; dies betrifft insbesondere die Bestimmungen 
über den "provisorischen Finanzausgleich" (Abs. 3) 
sowie die Verjährungsregelung (Abs.5). Um die 
Überlagerung von Normen zu vermeiden, sollen 
jene Bestimmungen des FAG 1985, deren Geltungs
dauer nicht mit 31. Dezember 1988 befristet ist, 
formell aufgehoben werden. 

Die Bestimmung des Abs. 4 war bereits im FAG 
1985 enthalten. Sie sieht hinsichtlich der Geltend
machung von vermögensrechtlichen Ansprüchen, 
soweit sie sich auf das FAG 1985 oder spätere FAG 
gründen, eine Verjährungsfrist vor. Sinn dieser 
Bestimmung ist, daß bei der erfolgreichen Geltend
machung solcher Ansprüche allenfalls notwendige 
Rückverrechnungen mit ihren finanziellen Auswir-, 
kurigen auf einen Zeitraum von fünf Jahren einge
schränkt sind. Der zeitliche Bedingungsbereich der 
Regelung beginnt mit 1. Jänner 1985. 

ABSCHNITT 11 

Kat ast r 0 p h e n fon d s ge set z 1986 

Entsprechend einer Absprache zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden war vorzusehen, daß im 
Jahre 1989 300 Millionen Schilling aus Mitteln des 
Katastrophenfonds an den Umwelt- und Wasser
wirtschaftsfonds zu überweisen sind. 

ABSCHNITTE III UND IV 

Die Zitierungen des Finanzausgleichsgesetzes im 
Bundesgesetz über die Errichtung des Krankenan
stalten-Z!1sammenarbeitsfonds, BGBI. Nr. 281/ 
1988, und im Umwelt- und Wasserwirtschafts
fondsgesetz, BGBI. Nr. 79/1987, werden der neuen 
Rechtslage angepaßt. 
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